
 

 

Satzung des Vereins Arbeitskreis gegen Antisemitismus und Antizionismus 

Mannheim 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 

Der Verein führt den Namen Arbeitskreis gegen Antisemitismus und Antizionismus Mannheim. Er 

soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz e. V. 

(eingetragener Verein). Sitz des Vereins ist Mannheim, die Verwaltung wird ebenfalls dort geführt. 

 

§ 2 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 3 Zweck des Vereins 

1. Zwecke des Vereins sind die kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen 

Erscheinungsformen des Antisemitismus und Antizionismus, den Ressentiments gegen sowie 

Feindbildern und Verschwörungsideologien über Juden und den Staat Israel, den gesellschaftlichen 

Problemen des Autoritarismus, Populismus, Rechtsextremismus und verwandten Themen sowie die 

Vermittlung dieser Ergebnisse als Beitrag zur politischen Bildung und Förderung einer 

demokratischen politischen Kultur. 

Da der Staat Israel einer der wenigen Staaten weltweit ist, dessen Existenzrecht immer wieder 

bestritten wird, gehört darüber hinaus das bedingungslose Eintreten für dieses Existenzrecht zu den 

Zwecken des Vereins. Dazu gehört auch, jedes Agieren, das das Existenzrecht Israels infrage stellt, auf 

die Abschaffung Israels zielt oder diese zur Folge hätte, abzulehnen und darüber aufzuklären. 

Der Satzungs-/Vereinszweck soll unter anderem durch folgende Aktivitäten verwirklicht werden: 

• Organisation von Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen; 

• Durchführung von Tagungen und Seminarveranstaltungen; 

• Erstellung und Verbreitung von Arbeitsmaterialien/-ergebnissen zur politischen Bildung; 

• Öffentlichkeitsarbeit über Medien und eigene Publikationen; 

• Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Institutionen. 

2. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und wird demokratisch geführt. 

3. Der Verein ist darüber hinaus berechtigt, sich an Vereinigungen zu beteiligen, die der Zielsetzung 

und dem Zweck des Vereins förderlich sind. Zugleich ist die Beteiligung des Vereins an 



 

 

Vereinigungen, die der Zielsetzung und dem Zweck des Vereins nicht förderlich sind und/oder seinem 

Satzungszweck widersprechen, ausgeschlossen. 

 

§ 4 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt im Rahmen seiner Tätigkeit gem. § 2 der Satzung ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts »steuerbegünstigte Zwecke« der 

Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO). Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Die Mittel des Vereins sind ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden. Eine 

Gewinnausschüttung an Vereinsmitglieder oder Dritte findet nicht statt. 

3. Niemand darf durch Vereinsausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Für den Einsatz von Aufwendungen ist, 

soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen anzuwenden sind, das Bundesreisekostengesetz 

maßgebend. 

4. Bei Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Verein oder bei Vereinsauflösung erfolgt keine 

Rückerstattung etwaiger eingebrachter Vermögenswerte. 

5. Eine Änderung des Vereinszwecks darf nur innerhalb des in § 3 (1-3) gegebenen Rahmens erfolgen. 

 

§ 5 Mitglieder 

1. Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die sich bereit 

erklären, die Vereinszwecke und -ziele aktiv und/ oder materiell zu unterstützen. 

2. Natürliche Personen müssen bei Beginn ihrer Mitgliedschaft das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

3. Die Mitgliedschaft wird auf schriftlichen Antrag durch Beschluss des Vorstandes erworben. Die 

Bestätigung erfolgt schriftlich. Gegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstandes kann der 

Antragsteller Beschwerde einlegen, über die die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristischen Personen auch durch 

Verlust der Rechtspersönlichkeit. Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Monatsende möglich. Er 

erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber der/dem Vorstandsvorsitzenden unter Einhaltung 

einer Frist von 21 Tagen. 

5. Der Vereinsausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. Wenn ein Mitglied gegen die Ziele 

und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, die Voraussetzung der Satzung nicht mehr erfüllt, 

wissentlich falsche Angaben zu seiner Person oder zu anderen Personen macht oder trotz Mahnung 

mit dem Beitrag für sechs Monate ab Fälligkeit im Rückstand bleibt, so kann es vom Vorstand mit 

sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 



 

 

6. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme 

gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach 

Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste 

Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur auf den Ausschluss folgenden Mitgliederversammlung 

ruhen die weiteren Rechte und Pflichten des Mitglieds. 

 

§ 6 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

(a) die Mitgliederversammlung 

(b) der Vorstand. 

 

§ 7 Die Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt. Eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn dies von 1/5 der Vereinsmitglieder schriftlich oder 

per E-Mail und unter Angabe der Gründe entweder bei der/dem Vorstandsvorsitzenden oder 

der/dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden oder der Kassenwartin/dem Kassenwart beantragt 

wird. 

2. Die Einberufung zur Mitgliederversammlung erfolgt mindestens drei Wochen vor dem 

Versammlungstermin entweder durch die Vorstandsvorsitzende/den Vorstandsvorsitzenden oder die 

stellvertretende Vorstandsvorsitzende/den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden oder die 

Kassenwartin/den Kassenwart. Versammlungen mit satzungsändernden Tagesordnungspunkten sind 

mindestens vier Wochen vorher unter Angabe der beabsichtigten Satzungsänderungen einzuberufen. 

Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung oder durch Einladung per E-Mail. 

3. Die Mitgliederversammlung beschließt über den Vereinsbeitrag und sonstige Mitgliederleistungen, 

die Entlastung und die Wahl der Vorstandschaft, über Satzungsänderungen sowie über den 

Vereinshaushalt und alle weiteren, grundsätzlichen Belange des Vereins. Die von der 

Mitgliederversammlung beschlossenen Spartenetats stehen unter Wahrung der Rechte der 

Vorstandschaft den Vereinssparten uneingeschränkt zur Verfügung. 

4. Die Mitgliederversammlung wählt und entlastet die Mitglieder der Vorstandschaft. 

5. Die Mitgliederversammlung wählt alle zwei Jahre eine Kassenprüferin/einen Kassenprüfer. 

6. Stimm- und wahlberechtigt sind alle aktiven Vereinsmitglieder. Nur volljährige Vereinsmitglieder 

können für ein Amt der Vorstandschaft gewählt werden. 

7. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Sie entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfacher Stimmenmehrheit der 

anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 



 

 

8. Für eine Änderung der Satzung ist eine ¾-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Vereinsmitglieder erforderlich. 

9. Eine Änderung des Vereinszwecks erfordert die Zustimmung von 9/10 der anwesenden 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 

10. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Dieses wird von 

einem Mitglied des Vorstandes unterzeichnet. 

 

§ 8 Der Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus drei Personen: der/dem Vorstandsvorsitzenden, der/dem 

stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und der Kassenwartin/dem Kassenwart. Die Amtszeit 

beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben 

nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind. 

Die Amtszeit des Gründungsvorstands beträgt zwölf Monate. Innerhalb dieser Zeit entscheidet eine 

Mitgliederversammlung über einen neuen Vorstand. 

2. Die/der Vorstandsvorsitzende, die/der stellvertretende Vorstandsvorsitzende sowie die 

Kassenwartin/der Kassenwart werden von der Mitgliederversammlung jeweils in einem gesonderten 

Wahlgang bestimmt. 

3. Der Vorstand beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht eines Beschlusses der 

Mitgliederversammlung bedürfen. Er führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. 

4. Vorstandssitzungen finden mindestens einmal jährlich statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen 

erfolgt entweder durch die Vorstandsvorsitzende/den Vorstandsvorsitzenden oder die 

stellvertretende Vorstandsvorsitzende/den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden oder die 

Kassenwartin/den Kassenwart schriftlich oder per E-Mail unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 

mindestens 21 Tagen. Zu außerordentlichen Sitzungen trifft der Vorstand auf Verlangen von 

mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder nach Absprache mit den anderen 

Vorstandsmitgliedern zusammen. 

Der Vorstand ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder beschlussfähig. 

Er fasst Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

Beschlüsse des Vorstands können auch schriftlich, per E-Mail oder fernmündlich gefasst werden, 

wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich, per E-Mail oder 

fernmündlich erklären. Schriftlich, per E-Mail oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind 

schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 

5. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von der/dem Vorstandsvorsitzenden und der 

Kassenwartin/dem Kassenwart vertreten. Der/die Vorstandsvorsitzende ist 

alleinvertretungsberechtigt. Die Kassenwartin/der Kassenwart kann nur gemeinsam mit der/dem 

Vorstandsvorsitzenden handeln. Über Konten des Vereins können nur beide gemeinsam verfügen. 

Das Tagesgeschäft (Einzug von Mitgliedsbeiträgen, Begleichung von Rechnungen bis € 1000,00) kann 



 

 

die Kassenwartin/der Kassenwart allein vollziehen. Der Kassenwart/die Kassenwartin ist außerdem 

befugt, selbstständig für den Verein verwaltungsrelevante Angelegenheiten zu veranlassen und 

auszuführen. 

6. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen 

verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen der 

nächsten Mitgliederversammlung mitgeteilt werden. 

 

§ 9 Protokolle 

Die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung werden schriftlich protokolliert und 

stehen den Mitgliedern zur Einsicht zur Verfügung. Der/die Protokollant/-in wird jeweils zu Beginn 

einer jeden Mitgliederversammlung oder Vorstandssitzung benannt. 

 

§ 10 Vereinsfinanzierung 

1. Die erforderlichen Geld- und Sachmittel des Vereins werden beschafft durch: 

(a) Zuschüsse der EU, des Bundes, der Länder, der Kommunen und anderer öffentlicher Stellen; 

(b) Mitgliedsbeiträge, deren Höhe durch die Beitragsordnung festgelegt wird; 

(c) Spenden; 

(d) Zuwendungen Dritter. 

2. Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe der Beitragsordnung. Zur Festlegung der 

Beitragsordnung ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

 

§ 11 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann von der Mitgliederversammlung nur mit einer Mehrheit von ¾ der 

anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das 

Vereinsvermögen an einen gemeinnützigen Verein mit ähnlicher Zielsetzung, mit der Auflage, es 

ausschließlich zur Förderung von Zielen im Sinne des bisherigen Vereinszweckes zu verwenden. 

Abweichend davon kann die Mitgliederversammlung des Vereins unter voller Erhaltung der 

steuerbegünstigten Zweckbindung eine andere Körperschaft oder einen anderen Verein als 

Vermögensempfänger/-in bestimmen. 

 



 

 

Beitragsordnung 

§ 1 Der Jahresbeitrag beträgt 128 €. Er ist am 1. Januar eines Kalenderjahres fällig. 

§ 2 Der Vorstand kann auf Antrag den Beitrag im Einzelfall ermäßigen, jedoch nicht unter 32 € pro 

Jahr. 

 

Mannheim, 17.11.2016 

 


